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Norm

AVRAG §3

Rechtssatz

Ein Betriebsübergang ist dann als vollzogen zu betrachten, wenn die tatsächliche Verfügungsgewalt über den Betrieb

oder Betriebsteil und damit die wesentlichen Arbeitgeberfunktionen auf den Erwerber übergegangen sind. Es ist somit

auf die tatsächliche Übernahme der arbeitstechnischen Organisations- und Leitungsmacht durch den Erwerber

abzustellen, wobei dieser Zeitpunkt durchaus zwischen dem Zustandekommen des Verp6ichtungsgeschäfts und dem

Vollzug des Verfügungsgeschäfts liegen kann.
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